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Editorial

lohanna Hey - Editoriat

Abhandlungen

Prof' Dr. lohonna Hey, Köln - Steuergesetzgebungstehre
Ðas Steuerrecht ist geradezu ein Synonym schlechter Gesetzgebung. UnverständLichkeit einzelner Normen, Gesetzesflut und permanente Ànde-

der bestehenden Gesetze gefährden die Befolgbarkeit und Vorhersehbarkeit des Steuereingriffs. Massive Defizite in der ex ante Gesetzes-
foþenabschätzung und der ex post Kontrolle der Gesetzeswirkungen machen Steuerpolitik in Teilen zum Btindflug. Mit Verbesserungsmögtich-

beschäftigt sich die allgemeine Gesetzgebungslehre, deren Erkenntnisse jedoch ofl zu abstrakt sind, um gich ìn der Gesetzgebungsreatität
schtagen. FÛr konkrete Handlungsanweisungen bedarf es spezieller Steuergesetzgebungslehren für die einzelnen Rechtsgebiete. Der vor-
Beitrag plädiert für eine Steuergesetzgebungslehre und macht erste Vorschtäge zur Unterstützung des Steuergesetzgebers,

Dr' Rotf Moiþrth, Bertin / Moximilion Lutz, Kempten - Grundsteuerreform und Gteichmäßigkeit der Besteuerung
Grundsteuer muss reformiert werden, da die veralteten E¡nheitswerte dem Gebot einer gteichmät5igen Besteuerung nicht genügen, Aufgrund
rund 35 Mio. zu bewertenden Grundstucke sind einfache standardisierte Bewertungsverfahren unertässlich. Bei den im Beitrag betrachteten

Mietwohngrundstücken sowi e Ein- und Zweifamitienhäusern schneiden die analysierten ftächenorientierten Verfahren hinsichtlich der
mäßigkeit ihrer Bewertungsergebnisse erheblich schtechter ab als die betrachteten wertorientierten Verfahren. Aber auch die wertorientier-

Verfahren wi rken sehr unterschiedlich. Bei vermieteten Grundstücken (Mietwohngrundstücken) bewirkt das Abstellen auf Mietwerte (Miet-

geringste Streuung der Bewertungsergebnisse. Bei selbstgenutzten lmmobilien (Ein- und Zweifamilienhäuser) gilt dies für das

rliche Vergteichswertverfahren. Aber selbst bei diesen beiden Bewertungsverfahren streuen die Bewertungsergebnisse merklich

von mehr ats 35 % treten in zahlreichen Fälten auf. Wenn dies als nicht akzeptabel angesehen wird, muss auf die Erhebung

3

Grundsteuer
verzichtet werden 22
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prof. Dr. Franz !ùrgen Marx/ Ege-Akse! Kilincsoy, beide Bremen - Steuerökonomische Analyse der Markteinkommenstheorie - Markt,

Markttät¡gkeit und Erwerbseinkommen

Dem Einkunftsartenkatalog cles S 2 Abs. 1 ESIG liegt nach Willen des historischen Gesetzgebers kein theoretisches Konzept zugrunde, Daraus re-

sultieren Qualifikationsprobleme und Abgrenzungsschwierigkeiten bei der Bestimmung des Steuerobjekts. Als mögliche SystematisierungsLeittinie

gitt das lt/arkteinkommenskonzept (Markteinkommenstheorie), Dessen Wesen und Gettung sind im steuerwissenschaftlichen Schrifttum strittig.

Kritiker verweisen auf alternative Konzepte. Der Beitrag verdeutlicht zunächst die Bedeutung des Marktes lür das Einkommenskonzept aus steuer-

ökonomischer perspektive. Aufgezeigt werden kann, dass das Markteinkommenskonzept weite Teite des geltenden Einkommensteuerrechts er-

ktärt, Einftuss auf dessen Ausgestaltung genommen hat und künftig ats Leitblld für dessen Fortentwicklung dienen könnte. Das Markteinkom-

menskonzept differenziert s¡ch von tradierten Einkommenstheorien durch ein konsequentes Abstellen auf Tauschvorgänge. ,,.,

prof.Dr.DirkKiesewetter/MoritzMenzel,beideWürzburg-DieNeuerungendesBetriebsrentenstärkungsgesetzes -EinezielgenaueFör-

derung von Geringverdienern in der betrieblichen Altersversorgung?

Zum 1.1,2018 trat das Belriebsrentenstärkungsgesetz in Kraft. Der lVa[snahmenkataLog beinhaltet neben arbeilsrechttichen Änderungen insbeson-

dere die Einführung e¡nes BAV-Förderbetrags als Fördermodett für Geringverdiener, die Abschaffung der sog. Doppelverbeitragung der Riester-

geförclerten betrieblichen Attersversorgung sowie die Weitergabeverpftichtung eingesparter Soziatversicherungsbeiträge. Der Beitrag untersucht

die seit 1.1.20.18 einschlägigen Vorsorgeatternativen eines Arbeitnehmers unter einem strikt steuerplaner¡schen Blickwinkel. Die Modellrechnungen

zeigen, dass der Gesetzgeber mit den vorgenommenen Änderungen eine zielgenaue Förderung von Gerìngverdienern ermöglicht. Ferner wird die

Riester-Förderung in der betriebtichen Attersversorgung gangbar gemacht. Unter diesem Gesichtspunkt erscheint es denkbar, dass das vorgege-

bene Ziet des Betriebsrentenstärkungsgesetzes erreicht wird und zukünftig mehr Arbeitnehmer und insbesondere Geringverdiener die betriebLiche

Dr. tohonna Stark, München - Verteilungsgerechligkeit als Prinzip des internationalen Steuerrechts

Unter potitischen Phitosophen wird eine tebhafte Debhatte über den Anwendungsbereich von Gerechtigkeitsprìnzipien geführt. Während soge-

nannte statische K0nzeptionen von Verteitungsgerechtigkeit auf der einen Seite des Theorienspektrums die Reichweite distributiver Pflichlen auf

den nationalen Kontext begrenzen, gehen kosmopotitische Konzeptionen auf der anderen Seite von einem globalen Mat5stab für die gerechte

Verteìtung knapper Ressourcen und der damit verbundenen Lebenschancen aus. Der folgende Beitrag geht der Relevanz dieser Debatte für das

¡nternationale Steuerrecht nach und untersucht die Auswirkungen, die sich für seine Ausgestattung ergeben, wenn es als Instrument zur Kom-

pensation ungleicher Ressourcenverteilung eingesetzt werden sotl. Zwar unterscheiden die vorgestetlten Theorien sich hinsichttich des Umfangs

der insgesamt gebolenen Umverteitung; keine der Theorien fuhrt jedoch zwingend zu Gerechtigkeitspflichten mit dem lnhalt einer internationalen

(Um-)Verteilung von Besteuerungsrechten bezügtich der Gewinne multinationater Unternehmen.

Urteilsbesprechungen

Christina Moir, Nürnberg / Florion S. Zowodsky, Berlin - South Dakota v. Wayfair, lnc. * Urteilsbesprechung und Analyse der Auswirkun-

gen des Urteils auf die inter¡ationale Besteuerung

Mit seinem Urteil South Dakota v, Wayfair, lnc. et at. vom 21.6.2018 hat der Supreme Court of the United States m¡t Jahrzehnte atter Rechlspre-

chung gebrochen. Während die Sales Tax beim Versandhandel bisher nur vom Verkäufer ats Steuerschuldner einbehalten werden musste, wenn

dìeser eine physische Präsenz (,,physicat presence") im Absatzstaat unterhielt, reicht es fur die Begrundung dessen Steuerschutdnerschaft nun-

mehr aus, wenn der Verkäufer bestimmte Schwellenwerte überschreitet. An zusätzlicher Brisanz gew¡nnt das Urteit, da die dissentierende Min-

derheit des Gerichts die eigenttiche Kompetenz zur Lösung der Streitfrage beim Kongress sieht. Auswirkungen des Urteits ergeben sich mitnichten

nur für Unternehmer in den Vereinigten Staaten, Jeglicher Versandhandet in den und in die USA ist von der Neuregetung betroffen. Dieser Beitrag
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ertäutert die wesentlichen lnhalte der Entscheidung und ihre Folgewirkungen. Da das Urteil zu erheblichem Compliance-Aufwand f úr die betroffe-

nen Unternehmen führt, wird aufgezeigt, welche Mögtichkeiten die Vereinigten Staaten haben, um diesen auf ein angemessenes Ma[\ zu reduzie-

ren. Die Entscheidung steht au[\erdem in einem engen thematischen Zusammenhangzur internationalen Debatte um die signifikante digitate

präsenz. Daher wird zudem die US-amerikanische Perspektive auf die (verbrauch)steuerLiche Erfassung des e-Commerce beleuchtet. B5
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+ ,,2'J erkennen Geben" und ,,natürlicher" Wille .

Eine Studie zu einer besonderen Form der Handlungsfähigkeit im österreichischen Recht
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-åEditorial ....,.
Der Streit um die Leiche
Von Christian Kopetzki

ffi*itrecæ
'4 Sterben durch Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit: strafrechtliche Aspekte , .

Die Angst vor einem leidvollen Sterbeprozess kann terminai kranke Personen dazu veranlassen, bewusst auf
Nahrung und Flüssigkeit zúverzíchten, um den Tod herbeizuführen. Infolge der Achtung des Rechts auf
Selbstbestimmung scheint auf den ersten Blick kein strafrechtliches Risiko für jene Menschen zu bestehen,

die Sterbewillige bei dieser Art der Lebensbeendigung unterstützen. Bisweilen wird jedoch versucht, eine

derartige Unterstützung in die Nähe des strafbaren assistierten Suizids zu rücken und zu kriminalisieren.
Der Beitrag widmet sich der strafrechtlichen Reievanz der Unterstützung des freiwilligen Verzichts auf
Nahrung und Flüssigkeit.
Von Alois Birklbauer, Angelika Feichtner und Dietmør Weixler

-l Praktische ErJahrungen mit dem Rechtsmittelverfahren in Angelegenheiten des
Erstattungskodex
Kontrolldichte im Rechtsmittelverfahren vor dem BVwG
Der Beitrag schließt an jenen in RdM-Ö&G 201819, 22 an vnd behandeit die Kontrolldichte und weitere
ausgewählte Aspekte des Rechtsmittelverfahrens in Angelegenheiten des Erstattungskodex.
Von Mathis Fister

-å Der Rechtsrahmen für Online-Ordinationen
Ausgewählte Rechtsfragen zur Telemedizin
Vor wenigen Monaten schuf der Deutsche Ärztetag eine Rechtsgrundlage für telemedizinische Behandlun-

gen. Damit sollte kein uneingeschränkter Freibrief für Online-Ordinationen ausgestellt werden. Der persön-

liche Kontakt zwischen Arzt und Patient bildet nach Auffassung deutscher Kammerfunktionäre weiterhin
den Goldstandard. Der Beitrag befasst sich mit der Rechtslage in Österreich.
Von Maximilian Raschhofer

-* Arztliche Hausapotheke: Fragestellungen aus der Praxis - Aniworten fur die
Praxis ffeil lV)
Im Lichte der Kontroverse zwischen öffentlichen Apotheken einerseits und ärztlichen Hausapotheken an-

dererseits werden in der täglichen Praxis immer wieder Fragen aufgeworfen, die bis dato weder in der
Literatur noch in der |udikatur hinreichend geldärt worden sind. In Fortsetzung zu Teil I, Teil II und
Teil III befasst sich auch der Beitrag wieder mit drei ausgewählten und in der Praxis immer wieder vor-
kommenden Frage- bzw Problemstellungen und zeigt mögliche Lösungsvarianten auf.

Von Christoph Voglmøir
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FUR DIT PRAXIS

Mit,Fällen, Grenzmengen-
Tabellen und Szene-Glossar
2. Aullage 2019. XM, 110 Seiten.

Br. EUR 28,-
tsBN 97 8-3-2 1 4-0 2 45 6-7

Suchtmittelrecht fur die Praxis z. Aurlage

Die komplett überarbeitete und aktualisierte 2. Auflage des beliebten Praxishandbuchs zum Suchtmittel'
recht stËllt alle relevanten Rechtsprobleme des Suchtirittelstrafrechts samt wichtiger N,ebengebiete übersi-cht-

lich tlar. f<lare 
"nã 

ve¡st¡ir¿ti.tr" Årrr-o.ten haben zun Ziei, das Thema fürJuristen, Therapeuten, Sozial-
arbeiter, Pådagogen und Polizeibeamte umfassend zugãnglich zu nachen.
Besonders hilfreich ftir den Berufsalltag sind:. zahlreiche Fälle aus der praxis
¡ ein Glossar mit szenetypischen Begriffeno die tabellarische Darsieìlung der ei-nzelnen Begehungsweisen und Grenzmengen

Weitere Schwei'punhte der 2. Auflage sind die aktuellen Ëntwicklungen in der RechtsPrechung sowie die
Neuregelung der Opioid-Sutrstitutionsbeharldlung.
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iï*,:îTl:klungen nehmen also unnitrerbar Einfluss ,'.,f dæ Mi.t'¡nìÀina.r,rngr...hr.
r,rKe Llnolnger

oGH 3' 10' 2018, 5 ob 100/18v 'Kann dem Mieter der Einbau eines zweiten Badezimmers in eine¡

oGH 24. e 20tB,2 ob t52t1,v . 3;ijåi,H1?.ffiïi:'åi.ïlî*r(X"ff::,K,il",.:
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Auswirkungen gescheiterter Finanzierung auf die Maklerprovision
Der 10. Seãat hä zuleøt die bisherige ¡,tãik"rurlini. bertátigt, wonach der lJmstand, dass der Auftraggeber
den Kaufrreis für die venragsgemaõ v.rmittelte Liegensch-afr nicht aufbringen kann, fìir_sich allein.kein
Grund ist, dem Makler seinåÞrovisionsanspruch abiu.rk rrrren. Der Beitra-g zgiæ^die bisherige Judikatur
auf und .rört rt, unter welchen Vorausseøurigen es bei gescheitercer Kapitalbãs.haifung dennoch zum (teil-

weisen) Entfall der Maklerprovision kommen kann.
Daniel Lassi ngleitåner

Die Aufrechnungseinrede im Verfahren
Eike Lindinger

Aktuelles zum Richtwertmietzins
Christoph Kothbauer
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68
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80

69
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Abzugsteuer ftir die Einräumung von Leitungsrechten gemäß S 107 ESIG 73
Renate Pilz

VwGH 31. 1.2018, . Aufteilungsmaßstab bei Vorsteue¡beträgen.muss zu möglichst sach-

Ra 2016/1510001 gerechtem-Ergebnis führen (nicht norwendigerweise nach lJmsatz-
íchlrissel) (Clãmens Malainer / Andreas Staribacher) 75

BFG 11. 6. 2018, . Gewerbliche¡ Grundstückshandel liegt auch dann vor, wenn erst nach

RY1110048612016 dem Liegenschaftskauf der lØillensentschluss auf planmäßigen Ab-
verkauf ãer Immobilien umgesetzt wird (Karin Fuhrmann) 77
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Freitag, 17. Mai 2A19,9.0O-13.0O Uhr
Schloss an der Eisenstraße,
Am Schlossplalz 1,3340 Waidhofen an der Ybbs
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Beiträge

Giuseppina Epicoco und Mathias Walch

Der Rechtsformzusalz der GmbH & Co KG

Karl Stöger

Elektron ischer Notariatsakt und Territoria I itätsprinzip

Rechtsprechung

Grundbuch, Wohn- und Liegenschaftsrecht

Ein Pfandschuldner haftet nur mit der Pfandsache und nicht mit seinem gesamten Vermögen -
OGH 29. 3. 2017 , 7 Ob 30/17 p: SS 447, 89ó, 1 359 ABGB; S 222 EO

Bei tageweise angebotener und vollzogener Vermietung ist auf die tatsächlichen Perioden der Untervermietung ab-
zustellen -
OGH 29. B. 2018, 7 Ob 189/17 w: 55 14, 503 ZPO; 5 825 ABGB; 5 30 Abs 2 Z 4 MRC (Anmerkung von Hans Hoyer)

Erbrecht
Zweijahresfrist -
OGH 24. 9. 2018, 2 Ob 142/1By: 5 785 Abs 3 ABGB aF . . .

Notariatsaktsform bei Verwendung einer Beilage -
oGH 30. 10. 2018, 2 Ob 13/18b: S 1 lit d NotAktsc; 5 39 PSG; 55 54 und óB NO . . . .

Vererblichkeit des Nutzungsvertrags eines sozialen Netzwerks -
BGH 12. 7 . 2018, lll ZR 183/17: SS 307, 1922 jBGB;5 88 Abs 3 dTKG; Art 1 Abs 1 dGG

Firmerfbuch und Unternehmensrecht
Rechtsformzusatz der GmbH & Co KG bei Umwandlung der Komplementär-GmbH -
OLG lnnsbruck 19. 12. 2017, 3 R 67/17 b: 55 18, 19, 21, 22, 24 UGB

Verfahren außer Streitsachen
Unterbrechung des Außerstreitverfahrens -
oGH 28. 6.2018, 6 Qb72/18h:5 25 AußStrG; 5 190 ZPO; 5 27 Abs 2 PSG .

Sachverständigenbestellung im Erwachsenpnschutzverfahren nicht gesondert anfechtbar -
OGH 23. 8. 2018,4 Ob 151/18 m: 55 45, 120 a, 122 Abs 1, 5 207 m Abs 1 und 3 AußStrG

Gleichheitsgrundsatz und Rechtsmittelfrist -
OGH 30. 10.2018,2 Ob 157/18d: Art 7 B-VG; SS ó3, ó5, 68, 161ff AußStrG

Standesrecht und Berufshaftung
Wahrheitspflicht des Rechtsvertreters -
OGH 31. B. 2018, óOb 135/18y: g 178ZpO; 5 gAbs 1 RAO .

Standesnachrichten und Mitteilungen
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OLG München 7.6.2018 - 29 U 2490h7
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OLC Frankfurt a. M. 26.9.20L8 - 6 U 49/78
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Wir bitten unsere Leser um Beachtung des Jahresregisters 2018, das diesem Heft beigelegt ist.

ln CRUR-RR 201-9, Heft 2, berichtet WOLFCANC BERLIT über die Rechtsprechung der lnstanzgerichte

zum Recht des unlauteren Wettbewerbs (XlX).
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In dieser Rubrik geben wir eine Übersicht über die wichtigsten und interessantesten Ve¡öffentlichungen aus dem Bereich

des Insolvenzrechts. .

.ZInsO-Rechtsprechungsreport

I. Entscheídungsreport

. Insolvenzrecht

Kein Vollstreckungshindernis für ersatzweise angeordnete Ordnungshaft durch Insolvenzeröffnung. . .

BGH, Beschl. v. 18. 12. 2018 - I ZB 72/17

Zu den Voraussetzungen und Folgen eines wirksamen Verzichts im Zusammenhang mit der Einziehung des Werts

vonTaterträgen.... ...r...
BGH, Beschl. v. I I. 12. 2018 - 5 StR l9B/18

Gläubigerbenachteiligung durch unentgeltliches Darlehen des Schuldners. . . ' ' .

BGH, Urt. v. 15. 11.2018 - IXZR229/17
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LG Hannover Urt. v.29. 6. 2018 - l0 O 95/17

(Vorläufiger) Insolvenzverwalter als Amtsträger.
LG Níirnberg-Fürth, Beschl. v.6. 11.2018 - 11 Ns 412 Js 45500/15

Pflicht zur gerichtlichen Einberufung einer Gläubigerversammlung bei einem Antrag nach $ 75 Abs. L Nr. 1 InsO;

autonome Aufgabenwahrnehmung
LG Münster Beschl. v. 21. 1.2019 - 5 T 742/18

Gesellschaftsinsolvenzrecht

Yerschmelzung von Gesellschaften mit beschränkter Haftung; Beitritt von Gesellschaftern; existenzvernichtender

Eingriff .

BGH, Teílversäumnis- undTeilendurt. v. 6.11.2018 - II ZR 199/17

. Insolvenzkapitalmarktrecht

Beschlussmängel Feststellung bei einer Publikums-Personengesellschaft; Wahl von Beiratmitgliedern.
LG DüsseldorJ, Urt. v. 29. 1. 2019 - 35 O I 13/17

fnanspruchnahme von Kommanditisten durch den Insolvenzverwalter; Anforderungen des 5 178 Abs. 2 HGB an die
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LG Mainz, Urt v. I l. 12. 20IB - 6 O 54/18
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Wirtschaftsrecht

DieWocheim Blick

Entscheidungen
8GH: Geschäftsverte¡lung oder Ressortaufteilung auf der Ebene

der Geschäftsführung'(6.1 1.201 I - llZR1l/17)
BGH: Verstoß g"g"n dun Gleichbehandlungsgrundsatz bei Zulas-

sung von nkt¡o-nai"n nach Ablauf der Anmelde- und Nachweisfrist

(9.10.201 8 - lt zR 78/17)

EGtl: Kein Ausschluss der Legitimatíonswirkung des

5 16 Abs. 1 S. 1 GmbHG bei eingezogenen Geschäftsanteilen

(20.r 1.2018 - tl zR 12/17)

BGH: Bestimmung des kartellbedingten Mehrerlöses - Fltissiggas I

(9.'10.2018 - KRB s1l16)

BGH: Kartellgeldbuße - Verjährungsbeginn - Beendigung einer

Kartellabsprache - Flüssiggas ll (9.10.2018 - KRB 58/16)

BGH: Kârtellbußgeldverfahren - Gebot der Vernehmung eines
(präsenten) Zeugen - Fltissiggas lll (9.1 0.201 8 - KRB 60/1 7)

' BGH: Übermittlung eines,,presserechtlichen lnformationsschrei-
bens" - generell kein rechtswidriger Eingriff in den eingerichteten
und ausgeübten Gewerbebetrieb (1 5.1 .201 9 - Vl ZR 506/17)
KG Berlin: Vertretung der KG in der Gesellschafterversammlung

der Komplementärin einer GmbH & Co. KG

(21 .12.20',t8 - 22W 84/181

KG Berlin: Übertragung der Gesellschafterstellungen aller Gesell-

schafter einer KG aufeinen Dritten (30.1 1.2018 - 22 W 69118)

Verwaltung
EU-Kommission: Staatsanleihen-Kartell - Untersuchung gegen

Wertpapierhändler
EU-Kommission: lllegale Hetze im lnternet - EU-Verhaltenskodex

leigt Wirkung
BàFin: Rundschreiben zu den Mindestanforderungen zur Umsetz-

barkeit eines Bail-in (MaBail-in) zur Konsultation gestellt

Gesetzgebung
BT: Grüne fordern die Überarbeitung des GeschGehG-E

Aufsatz @
Dr. Uta Zentes, LL.M., RAin, und Sebastian Glaab, RA

Die ersten Auslegungs- und Anwendungsh¡nwe¡se
der BaFin zum GwG sind da: Was bringen sie Neues?

Am 11.12.2018 hat die BaFin den Verpflichteten erstmals eigene

Auslegungs- und Anwendungshinweise (AuAs) für die Umsetzung

der Sorgfaltspflichten und der internen 5icherungsmaßnahmen zur

Verhinderung der Geldwäsche und von Terrorismusfinanzierung

zur Verfügung gestellt. Der Beitrag gibt einen Überblick über die

aus Sicht der Autoren wesentlichen Neuerungen durch die AuAs

sowie deren Bedeutung für die von der BaFin beaqfsichtigten'Ver-
pflichteten. Es werden ausgewählte Aspekte hervorgehoben. auf
die Verpflichtete bei der operativen Umsetzung jetzt ein besonde-

res Augenmerk legen sollten.

Entscheidungen

BGH: Anspruch eines Neuwagenkäufers auf Ersatzlieferung eines

ma n gelfreien Fa h rzeu gs
(24.1 0.20 1 8 - v lll ZR 66 / 1 7 - dazu BB-Ko m m e nta r vo n

Nadine Otz)

BAG: Keine persönliche Haftung des lnsolvenzverwalters für Ur-

laubsabgeltungsansprüche nach verhängter Urlaubssperre
(6.9.201 I - 6 AZR 367 / 1 7 \

Steuerrecht

Die Woche im Blick

Entscheidungen
BFH: Billigkeitserlass bei fehlerhaften Rechnungen
(27.9.2018-U R32116)

BFH: Bruchteilsgemeinschaft in der Umsatzsteuer
(22.11.2018 -V R 6s/17)
8FH: Rechnungsmerkmal ,,vollständige Anschrift" bei der Aus-

übung des Rechts aufVorsteuerabzug (5.1 2.201 8 - Xl R22/14)

BFH: Steuerliche Behahdlung der Le¡stungen einer Direktversiche-

rung in Form einer Aufbauversicherung, die vor dem 1.1.2005 ab-

geschlossen wurde - Anforderungen an die Vereinbarung ,,laufen-

der Beitragsleistungen" (6.9.201 8 - X R 21 /1 6)

Verwaltung
BMF: Steuerfreiheit gem. 5 4 Nr. 22 Buchst. b UStG für sportliche

Veranstaltungen, die gemeinnützige Sportvereine gegen Mitglie-

derbeiträge durchführen (4.2.2019 - Ill C 3 - 5 7180/17 /10001)

Aufsätze
Prof. Dr. Axel Nientimp, StB, M¡(hel Braun, StB, und

Timo Beumer

Steuerliche Relevanz von Verrechnungspre¡sen
beiKMU
Aktuelle Entwicklungen und Ërfahrungen aus der
Beratungspraxis (Teil ll)
Eine gute Planung der internen Preissetzungsstrateg¡e ist nicht nur

für die betriebswirtschaftliche Steuerung und Anreizsetzung rele-

vant, es ist auch der erste Schritt zur Vermeidung von Konflikten in

Betriebsprüfungen, Zudem erleichtert eine konsistente und aus

steuerlichei Sicht fremdübliche Verrechnung die Erfüllung der Do-

kumentationspflichten. Daher widmet sich der zweite Teil des Bei-

trags den Themen Dokumentation und Verteidigung.

Yannik Badde, StB.

Abzugsfähigkeit von Wechselkursverlusten aus
Gesellschafterdarlehen bei Vorliegen eines
kompensatorischen Einzelsicherungsgeschäfts

Seitens der Finanzverwaltung wird in diesem Zusammenhang häu-

fig vertreten, dass solche Wechselkursverluste dem Abzugsverbot

des 5 8b Abs. 3 S.4 KSIG unterliegen, wohingegen der korrespon-

dierende Gewinn aus dem Einzelsicherungsgeschäft voll steuer-

pflichtig sein soll. Der Autor fasst in fünf Thesen zusammen, warum

das Abzugsverbot des 5 8b Abs. 3 5.4 KStG in solchen Fällen nicht
anwendbar sein sollte.

Dipl.-Finw. (FH) Silke Wichert

Abziehbarkeit von Bewirtungsaufwenduirgen

Bewirtungsaufwendungen bei nahestehenden Petsonen

Bewirtungsauñruendungen sind nur dann als Betr¡ebsausgabe ab-

ziehbar, wenn sie angemessen sind. Ob und unter welchen Vo-

raussetzungen bei nahestehenden Personen die Bewirtungsauf-

wendungen als angemessen zu beurteilen sind, ist bislang nicht

abschließend geklärt. Sofern die Bewirtungsaufrrvendungen als

unangemessen anzusehen sind, hat dies weitreichende ertrags-

steuerrechtliche und umsatzsteuenechtliche Konsequenzen.

Entscheidung

EuGH: Die Konzernklausel nach 5 6a GTEStG ist mangels Selekt¡vität.

nicht als staatliche Beihilfe i. S. d. Art. 107 Abs. I AEUV einzustufen
(l 9.1 2.201 8 - C-37 4/17 - dazugB-Kommentar von

Dr, Stefan Behrens, RA/FAStR/SIB)
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Die Woche im Blick

Rechnungslegung
EFRAG: Stellungnahme zu FinaRzinstrumenten mit Eigenkapital-
charakter

IPSASB: Leitlinien zur Bilanzierung öffentlicher Ausgaben
DRSC: Bericht über die 41. Sitzung des HGB-FA vom 31.i.2019 in
Berlin

DRSC: Telefonkonferenz als Nachtrag zur T2.Sitzung des IFRS-FA -
Mitschnitt

Wirtschaftsprüfung
APAS: Arbeitsprogramm 2019 - bei der Auftragsprüfung und der
Qualitätskontrolle zu beachtende Punkte

IDW: Stellungnahme zum Entwurf eines geänderten Corporate
Governance Kodex

KfQK: Hinweis zur Grundgesamtheit von Qualitãtskontrollen nach
APAReG ergäna

Betr¡ebsw¡rtschaft
Klttlz 227 000 mittelständische Unternehmen suchen bis Ende
2020 einen Nachfolger

Außatz

Dr. Martin Weiss, StB/FBlStR

Neuere Rechtsprechung zu den anschaffungsnahen
Herslellungskosten des S 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG

Der Beitrag gibt einen Überblick über die neuere Rechtsprechung
der Finanzgerichte zu der Vorschrift des 5 6 Abs. 1 Nr. 1 a EStG (,,an-

schaffungsnahe Herstellungskosten"). Der Berichtszeitraum um-
fasst dabei die BFH-Rechtsprechung der Jahre 2016-2018 sowie
ausgewählte FG-Urteile derJahre 2015-2018. Dabei liegen Schwer-
punkte auf der Frage der in die Regelung einzubeziehenden Kos-
ten, den Ausnahmen in Satz 2 der Norm sowie der Problematik,
wie Kosten bei S 6Abs. 1 Nr. 1a ESIG zeitlich zuzuordnen sind. Zu-
dem wird die Reaktion der Finanzverwaltung auf die neuere BFH.
Rechtsprechun g a nalysiert.

Entscheidung I

BFH: Betriebsausgabenkürzung bei überhöhter Anwaftschafts-
dynamik
(31.7.20i8 - Vlll R 6/15 - dazu BB-Kommentar von
Dipl.-Wirtschaftsmath. Matthias L¡eb)

DieWoche im Blick

Entscheidungen
BAG¡ Revisibilität e¡ner Entscheidung über eine Bonuszahlung
(24.1 0.201 8 - 1 O AZR 28s / 1 6l
BAG: Regressanspruch wegen nachzuentrichtenden.Lohnsteuern
(14.i 1.2018 - s AZR301 /17)
BAG: Vorlage an den EUGH zur Wirksamkeit eines Kopftuchverbots
(30.r.2019 * 10 AZR 299118 (A))

BAG: Anspruch eines Praktikanten auf Mindestlohn
(30.1.2019 - s AZR ss6/171
LAG Berlin-Brand.: Sozialauswahl bei Kündigungen wegen Be-

triebsstílllegung von ,,Air Berlin" (13.1 2.2018 - 5- Sa 1257/15)

Außatz , @¡
Prof. Dr. GregorThüsing, LL.M., und Yinnik Bedeh,:M.n. .

Betriebsratsarbeit 4.0: Die Betr¡ebsrat5sitzung
per Videokonferenz und d¡e virtqêlle

..,:\Betriebsversammlung

Wandel und Weiterentwicklung der dig
alle Bereiche unternehmerischer Aktivitäten eine ng.
Der Einsatz moderner (Kommunikations-)Medien ¡m Betrieb hat
dabei auch unweigerlich Einfluss auf die betr¡ebliche Mitbestim-
mung. Damit der Betr¡ebsrat die ihm betriebsverfassungsrechtlich
zugewiesenen Rechte und Pflichten effektiv wahrnehmen kann,
muss er mit der Zeit mitgehen. Blickt man auf die Verwendung
elektronischer Kommunikationsmittel auf Arbeitgeberseite, so ist
diese in den meisten Unternehmen längst der Regelfall. Ob das

BetrVG eine kommun¡kationstechnische Parität des Betriebsrats zu-
lässt, ist bislang in weiten Teilen ungeklärt. Ein besonderes Augen-
merk wird dabei der Betr¡ebsratssitzung per Videokonferenz ge-
widmet. Einige Literaturstimmen erachten diese bislang als unzu-
lässig, die Rechtsprechung hat sich bis dato der Thematik noch
nicht angenommen. Der Beitrag soll den Diskurs um die betriebs-
verfassungsrechtlichen Problemstellungen beleuchten und aufzei-
gen, warum die Zulässigkeit von Gremiensitzungen im Wege der
Videokonferenz richtig und geboten ist.

Entscheidung

BAG: Treuwidrigkeit bei der Geltendmachung von vêrtraglichen
Ausschlussklauseln
(28.6.2018 - I AZR '141l16 - dazu BB-Kommentar von
Lisa Ryßok RAin)

l,leærôcinung Buch
Rammeríllommel/lllllstemann, Konzernbllañzlerung case by case

Lösungen nach HGB und IFRS

6. Aufage 2018,386 Seiten, Kt., € 38,90

lSBN: 978-3-8005{0 1 8-5 / lnfos unter: www.shop.ruw.de

Die Erste Seite
Dr. Boris'Uphoff, RA/FAGewRS, und

Dr. Richard Gräbener, RA

Das neue Marken rechtsmodernisieru ngsgeretz -
Stärkung der Rechtevon Markeninhabcrn

lmprcssumA/orschau

361

363
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